
WER  
ZAHLT DEN  
SCHADEN

W
enn ein Messdiener 
vom Pfarrer sexuell 
missbraucht wurde, 
zahlt später unter 
Umständen die ge-
setzliche Unfallver-
sicherung: Mit die-

ser Nachricht hatte im April 2022 der größte 
deutsche Unfallversicherer, die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft VBG, für Aufsehen ge-
sorgt. Fast zwei Jahre später wurden 430 Fälle 
gemeldet. Das ist kein Ansturm auf die Leis-
tungen der Versicherung, aber es sind doch so 
viele Fälle, dass die VBG intensiv prüft, sich 
das Geld von den Kirchen zurückzuholen. Ihr 
Sprecher Pierre Stage sagt Christ&Welt: »Wir 
möchten nicht, dass die Solidargemeinschaft 
unserer Beitragszahler mit den von Einzelnen 
oder Organisationen vorwerfbar verursachten 
Kosten belastet wird.«

Doch der Reihe nach: Die gesetzliche Un-
fallversicherung deckt jedes Ereignis ab, das 
in einem inneren Zusammenhang mit der 
Arbeit steht und zu einem Schaden führt. Es 
ist prinzipiell egal, ob eine Sachbearbeiterin 
auf dem frisch gewischten Flur ausrutscht 
oder der Verkäufer im Laden bei einem Über-
fall angeschossen wird. Der versicherungs-
deutsche Begriff »Schadensfall« in diesem 
Zusammenhang klingt befremdlich, dennoch 
kann sexueller Missbrauch ein versichertes 
Ereignis sein, wenn er bei der Ausübung eines 
Ehrenamts in der Kirche geschieht. 

Doch obwohl der Runde Tisch der Bun-
desregierung schon vor mehr als zehn Jahren 
auf die Unfallversicherung hingewiesen hat, 
haben die beiden großen Kirchen kaum Fäl-
le gemeldet. 2022 schrieb die VBG einen 
geharnischten Brief an sie (C&W Nr. 
20/22). Der Versicherer monierte, Arbeitge-
ber seien gesetzlich verpflichtet, Fälle zu 
melden. In Betracht kommt, dass Betroffe-
nen eine Therapie bezahlt wird, aber auch 
eine sogenannte Verletztenrente. 

Bis heute ruft die Versicherung dazu auf, 
Fälle zu melden. »Es ist nicht erforderlich, 
eine Meldung durch die Kirche abzuwarten. 
Betroffene können sich jederzeit direkt an 
uns wenden«, sagt VBG-Chef Kay Schuma-
cher. Nach Angaben der Versicherung ist das 

seit Mai 2022 in 430 Fällen geschehen, mehr 
als die Hälfte davon wurden im zweiten 
Halbjahr 2023 gemeldet. In rund 100 Fällen 
sei bereits eine Entscheidung getroffen wor-
den, teilte die VBG mit. »Besonders bedeut-
sam sind in den vorliegenden Fällen unsere 
psychologischen Therapieangebote an die 
Betroffenen.«

Eine Verletztenrente können Betroffene 
beantragen, wenn ihre Erwerbsfähigkeit ge-
mindert ist. Die Höhe ist individuell unter-
schiedlich. Sie hängt davon ab, wie stark ein 
Mensch durch Missbrauch in seinem geisti-
gen und körperlichen Arbeitsvermögen ein-
geschränkt ist und wie viel er vorher im Job 
verdient hat. Bei Kindern und Jugendlichen 
wird ein Mindestbetrag zugrunde gelegt. 

Die ersten Verletztenrenten sind inzwi-
schen bewilligt worden. Der Bayerische 
Rundfunk berichtete kürzlich über einen 
Mann, der im Kindesalter als Messdiener 
von einem Kaplan seiner Pfarrei missbraucht 
wurde. Er gelte seit dem 14. Lebensjahr als 
zu 80 Prozent erwerbsgemindert und erhalte 
nun monatlich 1.000 Euro. 

Aufgrund der bis jetzt geringen Fallzahl 
der gewährten Versichertenrente könne 
noch kein belastbarer Durchschnittswert ge-
bildet werden, sagt VBG-Sprecher Stage: 
»Bisher bewegen sich die gewährten Renten 
zwischen 250 und 1.400 Euro monatlich.« 
Die Rente wird lebenslang und steuerfrei 
gezahlt. Und sie kann, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der Meldung, bis zu vier Jahre 
rückwirkend bewilligt werden. 

F ür die Betroffeneninitiative Miss-
BiT e. V. aus Trier hat ein dort 
engagierter Mann ein Informati-
onsblatt erstellt. »Wer seine Lei-
den präzise benennen und darle-

gen kann, dass sie dauerhafte Folgen des 
Missbrauchs sind, kann direkt einen Renten-
antrag stellen«, heißt es darin. Wichtig sei 
der kausale Zusammenhang zwischen Miss-
brauch und Beeinträchtigung. Danach 
schlage die Versicherung Gutachter vor, man 
könne aber auch einen eigenen nennen. Wie 
schon die VBG will auch das Informations-
blatt von MissBiT Enttäuschungen vorbeu-

U nd Gott? Wenn das Gerücht stimmen sollte, andere nennen es 
Glaube, dass er existiert, kann er von dem realen Weltverlauf 
nicht entlastet werden. Er wollte Welt. Deshalb gibt es sie nach 
der Auskunft des Augustinus. Diese muss man zu Ende denken: 
Neben der kosmischen Evolution gibt es die der biologischen 

hier auf Erden. Auf die Dimensionen des kos-
mischen Geschehens bezogen ist sie eine Margi-
nalie. Andererseits: Ob es noch anderswo in 
welchem Universum auch immer bewusstes, 
vernunftbegabtes Leben gibt, wissen wir nicht. 
Wenn ja, so hat möglicherweise auch dort der 
Teufel eine Geburt erlebt. Sofern dortige kluge 
Tiere in einer uns Menschen grundlegend ver-
gleichbaren Weise die Differenz von Gut und 
Böse entdeckt haben sollten. Und damit auch 
den Abgrund des moralisch Bösen. Nur sind das 
reine Spekulationen. Interessant, aber angesichts 
der doch sehr kurzen Lebenszeit des Menschen 
eher zu vernachlässigen. 

Die »Dämonie der unbekannten Zukunft« 
(Helmut Plessner): Was passiert morgen?, hat 
den Menschen seit jeher so mental unter Druck 
gesetzt, dass ihm seine Existenz leicht zur Über-
forderung werden kann. Von kaum zu steuern-
den Selbsterhaltungstriebstrukturen ganz abgesehen. Deshalb sollte man 
den Teufel zu dem werden lassen, was er ist – eine anthropologische Mög-
lichkeit: Der Mensch kann sich zum Teufel für andere Menschen machen. 
So wie er eine ethisch sensible Menschensicht entwickeln konnte, Grund-

rechte eines jeden Menschen zur normativen 
Grundlage seines eigenen Selbstverständnisses 
machen konnte, so kann er auch anders. Adolf 
Hitler steht für diese teuflische Geisteshaltung. 
Der geschichtliche Prozess ist offen. Und wer 
an Gott festhält, weil andernfalls alles irgend-
wann vergessen sein wird, sollte auch an dessen 
Verantwortung für diesen Prozess festhalten: Es 
darf keinen Lobpreis geben ohne die Klage, 
den Aufschrei.

Eine Renaissance des Teufels, der ein Eigen-
dasein auslebt und den Menschen mit seinen 
Künsten zum Bösen verführt, zeigt am Ende 
nur eines an: dass der Mensch seine Verantwor-
tung nach außen ableiten kann, es doch nicht 
gewesen zu sein – oder eben verführt worden zu 
sein. Ethisch und religiös mündig werden zu 
wollen, verlangt danach, den Teufel dahin zu 
verabschieden, wohin er gehört, ins Reich nicht 

gerade von Erwachsensein zeugender Fantasien. 

Magnus Striet, 60, ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität  
Freiburg. 2019 erschien von ihm »Unheilige Theologie« im Herder Verlag

Das Hessische Landesmuseum in Darm-
stadt zeigt vom 1. März bis zum 2. Juni 
2024 eine Ausstellung zum Leibhaftigen 
namens »Tod und Teufel. Faszination des 
Horrors«. Die Schau widmet sich der Ak-
tualität des Teuflischen in Mode, Musik, 
Film und in der zeitgenössischen Kunst. 
Gezeigt werden aber beispielsweise auch 
Werke aus dem Mittelalter und aus dem 
19. Jahrhundert. Fokus der Ausstellung ist 
Satan in der Kunst der letzten 20 Jahre, 
wie er von so verschiedenen Künstlern wie 
Lars von Trier, Billie Eilish, Alexander 
McQueen und Mary Sibande porträtiert 
worden ist. Auch die teuflische Musikrich-
tung Death Metal findet einen Platz. cri

Satan im Museum

Der Mensch kann sich  
zum Teufel für andere  

Menschen machen
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?
Die Unfallversicherung deckt 

Missbrauchsfälle ab, wenn  
die Betroffenen ein Ehrenamt 
in der Kirche ausgeübt haben. 

430 Fälle wurden bereits  
gemeldet. Für die Kosten 
könnten die Kirchen in  

Regress genommen werden  

VON GEORG LÖWISCH

gen. »Um es noch mal klar zu sagen, ein Ver-
sicherungsfall liegt nur dann vor, wenn ein 
Schadensereignis im Zusammenhang mit 
einer arbeitsrechtlichen/ehrenamtlichen Tä-
tigkeit im kirchlichen Dienst stattfand!«

Therapien, lebenslange Renten – woher 
kommt das Geld? Die VBG sagt, die Kosten 
ließen sich schwer prognostizieren. »Nach 
derzeitigem Stand rechnen wir mit einem 
einstelligen Millionenbetrag für Entschädi-
gungsleistungen an Betroffene für die kom-
menden zwei Jahre«, erklärt Versicherungs-
Sprecher Stage. Die Versicherung ziehe kei-
nen finanziellen Deckel ein, sondern bringe 
die Mittel aus dem Haushalt auf. 

So schnell wird das Geld nicht knapp. 
Die VBG versichert 36 Millionen Menschen 
in 1,6 Millionen Mitgliedsunternehmen. 
Jahresbudget: 2,4 Milliarden Euro. Will sie 
sich das Geld vom Verursacher zurückholen 
und in Regress gehen? »Grundsätzlich Ja«, 
sagt Pierre Stage. »Wir haben in allen Versi-
cherungsfällen unter ganz bestimmten Vo-
raussetzungen die Möglichkeit, gewährte 
Leistungen von Dritten zurückzufordern. 
Ob dies auch in den bereits anerkannten 
Fällen sexuellen Missbrauchs möglich ist, 
prüfen wir derzeit intensiv.«

Nach der öffentlichen Rüge der Versiche-
rungsmanager vom April 2022, die Kirchen 
hätten ihre Meldepflicht versäumt, hat sich 
das Verhältnis normalisiert. Sowohl Katholi-
ken als auch Protestanten unterstützten mit 
Einverständnis der Betroffenen die Versiche-
rung bei der Ermittlung des Sachverhalts, 
sagt Stage. Sie stellten Unterlagen zur Ver-
fügung und gäben Auskünfte. »Unser Ein-
druck ist, dass die Zusammenarbeit mit den 
in der Kirche hierfür zuständigen Personen 
sehr gut funktioniert.« 

Der Sprecher der katholischen Bischöfe, 
Matthias Kopp, berichtet, die VBG, die Kir-
chen sowie Caritas und Diakonie hätten ver-
einbart, dass alle infrage kommenden Be-
troffenen darüber zu informieren seien, dass 
sie möglicherweise unter den Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung fallen. »Seit 
Anfang 2023 melden die kirchlich Verant-
wortlichen die einschlägigen Sachverhalte an 
die VBG, sofern die Betroffenen der Mel-

dung nicht widersprochen haben.« Zur 
Möglichkeit, dass die Versicherung Geld von 
den Kirchen fordert, erklärt Kopp, etwaige 
Ansprüche auf Regress müssten dann von 
den jeweils in den Bistümern Verantwortli-
chen geprüft werden. »Das weitere Verfah-
ren hängt davon ab, wie das Ergebnis dieser 
Prüfung ausfällt. Im Streitfall müssten staat-
liche Gerichte über das Vorliegen des Re-
gressanspruchs entscheiden.« 

D as hört sich juristisch kühl an. 
Tatsächlich sehen sich die ka-
tholischen Bischöfe jüngst mit 
einigen Ausgaben wegen des 
Missbrauchs und seiner Ver-

tuschung konfrontiert. Vergangenes Jahr hat 
der Betroffene Georg Menne vor dem Land-
gericht Köln gegen das dortige Erzbistum ein 
Schmerzensgeld von 300.000 Euro erstritten. 
Eine andere Betroffene, die von denselben An-
wälten vertreten wird, verlangt 805.000 Euro. 
Die Gerichtsverfahren setzen das von den ka-
tholischen Bischöfen selbst eingerichtete Sys-
tem unter Druck. Die sogenannte Unabhän-
gige Kommission für Anerkennungsleistun-
gen, kurz UKA, muss womöglich höhere Be-
träge bewilligen, da sie sich eigentlich an der 
Höhe von Schmerzensgeldern der Gerichte 
orientieren will. Bis Ende 2022 hat sie insge-
samt 41 Millionen Euro gezahlt. 

In der evangelischen Kirche existiert ein 
extra geschaffenes Entschädigungssystem 
nicht bundesweit, sondern nur auf regiona-
ler Ebene. Bei den Protestanten könnte die 
Aufarbeitung in eine neue Phase eintreten, 
nachdem Ende Januar erstmals eine bundes-
weite Studie veröffentlicht wurde.   

Klagen vor Gerichten, von den Kirchen 
eingerichtete Kommissionen – die Unfall-
versicherung ist für manche eine dritte Mög-
lichkeit, entschädigt zu werden. Wohlge-
merkt nur für Menschen, die im Ehrenamt 
tätig waren und die in Ausübung dieser Tä-
tigkeit missbraucht wurden. In dem Infor-
mationsblatt der Betroffeneninitiative heißt 
es, es sei »ein ausgesprochen wichtiger und 
nicht zu unterschätzender Schritt« der Ver-
sicherung, Missbrauchsfälle in den Leis-
tungskatalog aufzunehmen.
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